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Schutz potentieller FFH-Gebiete –
im Spannungsfeld zwischen
Ausweisung und Projektvorhaben
Für potentielle FFH-Gebiete besteht zwar kein grundsätzliches Projektverbot, sehr
wohl jedoch ein Verbot der Verschlechterung des ökologischen Werts des jeweiligen
Gebiets. Im Einzelverfahren ist nicht nur dem besonderen Schutzregime für
potentielle FFH-Gebiete Rechnung zu tragen, sondern es sind gegebenenfalls
auch Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung des Erhaltungszustands für
betroffene FFH-Schutzgüter vorzusehen, die der Bericht gem Art 17 FFH-RL als in
ungünstigem oder schlechtem Erhaltungszustand führt.
Von Martin Donat und Gishild Schaufler

Die Europäische Kommission (EK) hat der Republik
Österreich mit Schreiben v 30. 5. 2013 mitgeteilt, dass
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich we-
gen seines unvollständigen Natura-2000-Netzwerks
eingeleitet wurde und hält darin ua fest, dass Öster-
reich die Anforderungen gem Art 4 Abs 1 FFH-RL
noch nicht erfüllt hat. Durch die abwartende und we-
nig konstruktive Haltung der meisten Bundesländer
bei der Nachnominierung potentieller FFH-Gebiete
verschärfen sie nicht nur den Konflikt mit der EK, son-
dern nehmen bewusst eine wachsende Rechtsunsicher-
heit für Projektwerber und aufwendige Prüfpflichten
der Beh in den Einzelverfahren in Kauf.

Grundsätzlich erfolgt die Auswahl und Unter-
schutzstellung der Gebiete nach Art 4 FFH-RL in 3
Phasen. Dabei muss der MS in Phase 1 eine vollstän-
dige Liste mit allen Gebieten vorlegen, in denen Le-
bensraumtypen des Anh I und Arten des Anh II
FFH-RL natürlich vorkommen. Dabei sind diese Ge-
biete nach den Kriterien für die Phase 1 des Anh III
FFH-RL zu beurteilen. In Phase 2 erstellt die EK im
Einvernehmen mit dem MS auf der Grundlage dieser
Liste den Entwurf einer Liste der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung nach den Kriterien für
die Phase 2 des Anh III FFH-RL. Diese Gebiete wiede-
rum müssen sodann in Phase 3 vom MS als besondere
Schutzgebiete ausgewiesen werden.

Die Liste in Phase 1 muss erschöpfend sein, da die
EK eine Wahlmöglichkeit aus allen Gebieten haben
muss, um die geeignetsten für die Errichtung eines ko-
härenten europäischen ökologischen Netzes auswählen
zu können. Daher muss der MS alle in Frage kommen-
den Gebiete melden. Darauf hat die EK im Mahn-
schreiben mehrmals ausdrücklich hingewiesen. Öster-
reich hat aber nicht alle Gebiete mitgeteilt, die die Be-
dingungen erfüllen. Das Mahnschreiben umfasst die
derzeit der EK bekannten Lücken, dh Gebiete, die die
Kriterien erfüllen und die die MS hätten vorschlagen
müssen. Die EK weist auch darauf hin, dass diese Liste
keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass es noch weitere potentielle Ge-
biete gibt, von denen die österr Beh wissen. Auch diese

weiteren Gebiete müssen – zusätzlich zu den einge-
mahnten Gebieten – gemeldet werden.

Neben der Gebietsliste des Mahnschreibens sind
Gebietsmeldungen der Bundesländer oder Nominie-
rungen der NGOs praktische Hinweise für potentielle
FFH-Gebiete. Unabhängig davon ist jedes Gebiet, das
die Kriterien des Art 4 Abs 1 FFH-RL erfüllt, daher Le-
bensraumtypen bzw Arten der Anh I und II FFH-RL
aufweist, vom Nachnominierungsgebot erfasst und
untersteht einem besonderen Schutz. Da es Sinn und
Zweck der vollständigen Aufnahme aller Gebiete in
die Liste ist, der EK die Möglichkeit zu gewähren, die
geeignetsten Gebiete für das europäische Netz auswäh-
len zu können, darf dies durch den MS nicht vereitelt
werden.

Nach der Rspr des EuGH und Auffassung der EK
unterliegen potentielle FFH-Gebiete zwar noch nicht
direkt der Anwendung des Art 6 FFH-RL, sie sind aber
trotzdem besonders geschützt. In diesen Gebieten be-
steht zwar kein Projektverbot, jedoch darf der MS
keine Eingriffe zulassen, die die in Anh III Phase 1
FFH-RL genannten ökologischen Merkmale des Ge-
bietes ernsthaft beeinträchtigen können (EuGH 13. 1.
2005, C-117/03, Dragaggi ua; 14. 9. 2006, C-244/05,
Naturschutzbund Bayern; 15. 3. 2012, C-340/10, Kom-
mission/Zypern). Der EuGH hatte zwar bisher nur den
Fall zu entscheiden, dass ein eingemahntes Gebiet
durch den MS nicht bestritten wird. Jedoch muss die-
ser Schutz erst recht auch für solche Gebiete gelten, die
die EK nachnominiert haben möchte, daher im Mahn-
schreiben aufgelistet hat, die aber vom MS noch nicht
anerkannt wurden. Darüber hinaus muss der Schutz
auch für alle weiteren Gebiete gelten, die die Kriterien
für die Aufnahme in die Liste erfüllen, da es Sinn und
Zweck der vollständigen Aufnahme aller Gebiete in die
Liste ist, der EK die Möglichkeit zu gewähren, die ge-
eignetsten Gebiete für das europäische Netz auswählen
zu können. Die ökologische Bedeutung bzw die ökolo-
gischen Merkmale aller in Frage kommenden Gebiete
müssen vielmehr sichergestellt werden, um die not-
wendige Auswahlmöglichkeit der EK in Phase 2 nicht
zu vereiteln. Ü
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Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Phase 2)
sind jeneGebiete in einer biogeographischenRegion, die
in einem signifikantenMaß dazu beitragen, Schutzgüter
des Anh I und II FFH-RL in einem günstigen Erhal-
tungszustand zu bewahren oder einen solchen wieder-
herzustellen und auch in signifikantem Maß zur Kohä-
renz des Netzes bzw zur biologischen Vielfalt beitragen.
Jedenfalls bis zum Abschluss des Ausweisungsprozesses
unterstehen alle Gebiete mit Lebensraumtypen und Ar-
ten des Anh I und II FFH-RL dem besonderen Schutz
vor der Vereitelung der Auswahlmöglichkeit, auch
wenn die Schutzgüter im betroffenen Gebiet in einem
ungünstigen Erhaltungszustand sind.

Neben dem laufenden Vertragsverletzungsver-
fahren wegen der nach Art 4 FFH-RL nachzunomi-
nierenden Gebiete muss nach Art 11 FFH-RL der Er-
haltungszustand der Arten und Lebensräume über-
wacht und gem Art 17 FFH-RL darüber berichtet wer-
den. Im zweiten umfassenden Bericht Österreichs für
den Zeitraum 2007–2012 wurden 74 Lebensraumty-
pen und 209 Tier- und Pflanzenarten der in den Anh
der FFH-RL festgelegten, für Österreich relevanten
Schutzgüter nach europaweit einheitlichen und nach-
vollziehbaren Kriterien bewertet. Aufgrund der kriti-
schen Situation zahlreicher FFH-Schutzgüter bestehen
besondere Anforderungen an den Naturschutz, dh in
der Folge auch an die NaturschutzBeh und Projektwer-
ber von Vorhaben, die diese Schutzgüter tangieren.

Neben dem Ausbau des bestehenden Schutzregimes
(Schutzgebiete, Vertragsnaturschutz, Lebensraumver-
bundsysteme) sind daher auch von den Beh konkrete
Maßnahmen des Arten- und Lebensraumschutzes im
Rahmen von Genehmigungsverfahren für jene Schutz-

güter zu berücksichtigen, die als „unfavourable–inade-
quate“ („ungünstig–unzureichend“) und „unfavour-
able–bad“ („ungünstig– schlecht“) bewertet wurden.

Aufgrund erhöhter Anforderungen des Arten- und
Lebensraumschutzes können – neben der Berücksich-
tigung konkreter Alternativen und neben den im Pro-
jekt enthaltenen beantragten Ausgleichsmaßnahmen –
auch in die Bewilligung aufzunehmende Auflagen ge-
boten sein. Wenn die Einhaltung der Schutzziele mit
diesen Maßnahmen jedoch nicht möglich ist, kann
keine Bewilligung erteilt werden.

Zusammenfassend: Für alle potentiellen FFH-Ge-
biete besteht zwar kein grundsätzliches Projektverbot,
sehr wohl jedoch ein Verbot der Verschlechterung
des ökologischen Werts des jeweiligen Gebiets, in
dem das Vorhaben umgesetzt werden soll. Die MS dür-
fen die Auswahl und Ausweisung neuer Natura-2000-
Gebiete nicht durch die Genehmigung von Projekten,
die den ökologischen Wert beeinträchtigen können,
verhindern. Der Beh sind daher im Verfahren be-
sondere, erweiterte Prüfpflichten aufgetragen, um
den ökologischenWert eines potentiellen FFH-Gebiets
und damit die mögliche Ausweisung nicht zu vereiteln.
Neben dem besonderen Schutzregime für potentielle
FFH-Gebiete ist im Einzelverfahren auch zu prüfen,
ob FFH-Schutzgüter, die der Bericht gem Art 17
FFH-RL als in ungünstigem oder schlechtem Erhal-
tungszustand führt, vom Vorhaben betroffen sind,
und ist festzulegen, welche Maßnahmen getroffen wer-
den, um eine Verschlechterung des Zustands zu ver-
meiden bzw um eine Verbesserung nicht zu vereiteln.
Gegebenenfalls sind entsprechende Auflagen vorzu-
schreiben.

Ü

Ü In Kürze
Für potentielle FFH-Gebiete besteht zwar kein grund-
sätzliches Projektverbot, sehr wohl jedoch ein Verbot der
Verschlechterung des ökologischen Werts des jeweiligen
Gebiets. Neben dem besonderen Schutzregime für po-
tentielle FFH-Gebiete sind im Einzelverfahren gegebe-
nenfalls Maßnahmen für die Sicherung und Verbesserung
des Erhaltungszustands für FFH-Schutzgüter vorzusehen,
die der Bericht gem Art 17 FFH-RL als in ungünstigem
oder schlechtem Erhaltungszustand führt.
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